
543 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Bericht 
des Hauptausschusses 

über die Regierungsvorlage (537 der Bei
lagen): Bundesverfassungsgesetz über die vor
zeitige Beendigung der im National
sozialistengesetz vorgesehenen. Sühnefolgen 

für jugendliche Personen. 
Bereits beim Zusnandekommen des National

sozialistengooetzes 6tand ,fest, ·daß ,da6 Gesetz bei 
seiner Anwendung Härten enthält, in6besondere 
den Jugendlichen g,egen<über, und .daß man im 
gegeben<en Zeitpunkt entsprechende Milderungen 
ins Auge f,assen müsse. Ger,ade die Lö~ung de6 
Nationaffiozi,alistenproble1l16 hirwicht'lich jener 
Personen, die)m Zeitpunkt d€r ß.esetzurug öst,er
reichs durch Deutsch'Land noch g,aruz junge' Men
schen waren, verLangt, eine besondere -Behand
lung. 

Eibegger, 
Berimtler9tl6lttler. 

Diesen Erwägun,gen trägt die vorliegen<de Re, 
gierungsvorlage Rechnung. Wenn nun das Ge
s,etz in Rechtsikraft tritt, werden 8'5% ,der min1 
de.I'bela6teten Nationah>ozialisten von den Sühnej 
folgen' befreit sein, alle jene, die nach dem 
3 ~ .I?ezemlber 1918 g,eboren wUlrde~. F~ür d!4 
hlemlt vorge6chLagene Jugend,amnestle WIrd dHJ

1 Form eines besonderen Gesetze.s gewählt. 

Der Haupnausschuß hat ,die Vorlage :in seiner " 
Sitzung am 13. Febl1uar 1948 beraten, ihr ein
stimmig zugestimmt und stellt den A n t ra g, . / . 
der Nationalrat wolle cl,em ang,eschlo&'>enen Ge-
6etzentwurlf die verf,assungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, ,am 13. Februar 1948. 

Kunschak, 
Obtrulnn. 

'I. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
über die vorzeitige Beendigung der im Na
tionalsozialistengesetz vorgesehenen Sühne

folgen für jugendliche Personen. 

Der Nationalrat hat lbeschlO&'>enJ: 

. § 1. Minderbela6tetePersOnen im !Sinne des 
§ 17, Albs. (3), des Veribou;ge6etzes 1947, die nach 
dem 31. Dezemlber 1918 geboren wu,rderu, sind 
mit dem Inikl1afttf'eten ,dieses iBundesv,erfassungs
ge6et:z.e6 von den im Veribotsgesetz 1947 und in 
sonlStigen Ge6etzen enthaltenen Sühnefolgen tbe-
freit. . 

§ 2. Mit der VoUziehung dieses B1.itnde6lVer. 
fassungsgesetzes ist die Bundeslregierunß hetr,aut. 
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